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Art der Angabe Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung 
des Ereignisses

FSNT062021HV

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung;
im Format gemäß 
Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN DE000A2QEFA1

2. Name des 
Emittenten

fashionette AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der 
 Hauptversammlung

25.06.2021;
im Format gemäß 
Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: 20210625

2. Uhrzeit der  
Hauptversammlung

11:00 Uhr (MESZ);
im Format gemäß 
Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: 
09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

3. Art der  
Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung;
im Format gemäß 
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
GMET

4. Ort der  
Hauptversammlung

Virtuelle Hauptversammlung: 
https://ir.fashionette.com/hv/
 
Ort der Hauptversammlung im Sinne des 
Aktiengesetzes: 
Geschäftsräume der fashionette AG, 
Lierenfelder Straße 45, 40231 Düsseldorf, 
Deutschland (keine physische Präsenz der 
Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten)

5. Aufzeichnungs- 
datum

25.06.2021,
im Format gemäß 
Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: 20210625

6. Uniform Resource 
Locator (URL)

https://ir.fashionette.com/hv/

Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG) 
i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 
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fashionette AG
Düsseldorf

ISIN: DE000A2QEFA1
WKN: A2QEFA

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2021

(virtuelle Hauptversammlung)

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptver-
sammlung der fashionette AG (nachfolgend auch „Gesellschaft“) 
ein, die am

Freitag, den 25. Juni 2021, um 11:00 Uhr (MESZ),

ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung ohne physische  
Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme 
der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) stattfin-
det. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind 
die Geschäftsräume der fashionette AG, Lierenfelder Straße  45,  
40231 Düsseldorf. Die Hauptversammlung wird für unsere  
Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Aktien-
besitz nachgewiesen haben, und ihre Bevollmächtigten über den 
passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung der 
Gesellschaft unter der Internetadresse

https://ir.fashionette.com/hv/

live in Bild und Ton übertragen. Die Stimmrechtsausübung der  
Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im 
Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung 
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Nähere 
Erläuterungen hierzu finden Sie nachstehend unter Abschnitt III.
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I. Tagesordnung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der fashionette AG  
zum 31. Dezember 2020, des Lageberichts der fashionette AG 
und des Berichts des Aufsichtsrats der fashionette AG, jeweils 
für das Geschäftsjahr 2020

 Die vorstehend genannten Unterlagen sind ab dem Zeit-
punkt der Einberufung der Hauptversammlung sowie 
auch während der Hauptversammlung im Internet unter  
https://ir.fashionette.com/hv/ zugänglich. Sie werden auch in 
der Hauptversammlung näher erläutert werden.

 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres-
abschluss bereits gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss nach 
§ 172 AktG festgestellt. Die unter diesem Tagesordnungspunkt 
genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung vorzule-
gen, ohne dass es einer Beschlussfassung der Hauptversamm-
lung bedarf.

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für 
das Geschäftsjahr 2020

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss 
ausgewiesenen Bilanzgewinn der fashionette AG für das Ge-
schäftsjahr 2020 in Höhe von EUR 968.918,01 vollständig in die 
anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2020

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2020 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeit-
raum Entlastung zu erteilen.

4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeit-
raum Entlastung zu erteilen.

5.  Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2021

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Ernst & Young GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Dortmund, zum Abschlussprüfer für das 
Geschäftsjahr 2021 zu wählen.

6.  Beschlussfassung über die Neuwahlen von Mitgliedern des 
Aufsichtsrats

 Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats bestimmt sich nach 
§§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 11 Abs. 1 
der Satzung. Nach §  11 Abs.  1 der Satzung besteht der Auf-
sichtsrat aus fünf Mitgliedern, die von der Hauptversammlung 
gewählt werden.
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 Die Amtszeit aller Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit 
der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am  
25.  Juni 2021. Damit dem Aufsichtsrat weiterhin die gemäß  
§  11 Abs.  1 der Satzung erforderliche Zahl an Mitgliedern  
angehört, ist die Wahl von fünf Mitgliedern des Aufsichtsrats 
erforderlich.

 Der Aufsichtsrat schlägt vor,

 a)  Herrn Dr.  Oliver Serg, Diplom-Kaufmann, Geschäftsführer 
der Genui GmbH, Hamburg, wohnhaft in Hamburg,

 b)  Herrn Stefan Schütze, Rechtsanwalt, wohnhaft in Frankfurt 
am Main,

 c) Herrn Ingo Arnold, Diplom-Betriebswirt, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand (CFO) der  
freenet AG, Büdelsdorf, wohnhaft in Hamburg,

 d)  Frau Karoline Huber, Betriebswirtin, Mitglied der Geschäfts- 
leitung und Executive Vice President Marketing bei  
Swarovski Aktiengesellschaft, Männedorf, Schweiz, wohn-
haft in Herrliberg, Schweiz, und

 e)  Herrn Rolf Sigmund, Diplom-Betriebswirt, selbständiger  
Berater, wohnhaft in Düsseldorf,

mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 
25. Juni 2021 und für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptver-
sammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 
beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu 
wählen.

Es ist beabsichtigt, die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats als 
Einzelwahl durchzuführen.

Weitere freiwillige Angaben zu den vorgeschlagenen Mitglie-
dern des Aufsichtsrats, einschließlich der Angaben zu Mit-
gliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und 
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 
Wirtschaftsunternehmen, sind in den nachstehenden Angaben 
zu Tagesordnungspunkt 6 in Abschnitt II. aufgeführt.

7.  Beschlussfassung über Änderungen der Satzung

 Die Voraussetzungen für die Teilnahme und die Ausübung des 
Stimmrechts wurden durch das Gesetz zur Umsetzung der zwei-
ten Aktionärsrechterichtlinie vom 12. Dezember 2019 („ARUG II“)  
geändert. Bei Inhaberaktien börsennotierter Gesellschaften 
ist nach dem geänderten § 123 Abs. 4 Satz 1 AktG für die Teil-
nahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des 
Stimmrechts der Nachweis des Letztintermediärs gemäß dem 
neu eingefügten § 67c Abs. 3 AktG ausreichend. Der Nachweis 
des Anteilsbesitzes nach § 67c Abs. 3 AktG hat sich bei börsen- 
notierten Gesellschaften auf den Beginn des 21. Tages vor der 
Versammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der 
in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens 
sechs Tage vor der Versammlung zugehen.
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Die Gesellschaft ist zwar nicht börsennotiert im Sinne des § 3 
Abs. 2 AktG. Vorstand und Aufsichtsrat sind jedoch der Auffas-
sung, dass es zweckmäßig ist, sich hinsichtlich der Anmelde-
formalitäten an dem in der Praxis verbreiteten Standard bör-
sennotierter Gesellschaften zu orientieren. Die Satzung der 
Gesellschaft soll daher in § 19 Abs. 3 entsprechend angepasst 
werden. Daneben sollen in § 18 und einem neuen § 19 Abs. 6 
weitere praxisübliche Satzungsregelungen zur Einberufung der 
Hauptversammlung sowie zur Teilnahme von Mitgliedern des 
Aufsichtsrats an der Hauptversammlung ergänzt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Be-
schluss zu fassen:

 a) Änderung von § 18 der Satzung

  § 18 der Satzung wird wie folgt vollständig neu gefasst:

  „1. Die Hauptversammlung wird vorbehaltlich der gesetz-
lichen Einberufungsrechte des Aufsichtsrats und einer 
Aktionärsminderheit durch den Vorstand einberufen.

 
	 	 2.	 Die	Hauptversammlung	 findet	 nach	Wahl	 des	 einberu-

fenden Organs am Sitz der Gesellschaft, an einem Ort im 
Umkreis von 100 km vom Sitz der Gesellschaft, am Sitz ei-
ner	deutschen	Wertpapierbörse	oder	in	einer	deutschen	
Stadt mit mindestens 100.000 Einwohnern statt.

  3. Die Hauptversammlung ist mindestens mit der gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestfrist einzuberufen.“

 b)  Änderung von § 19 Abs. 3 der Satzung

  § 19 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt vollständig neu gefasst:

„Der	Nachweis	des	Aktienbesitzes	nach	Absatz 1	 ist	durch	
Vorlage	 eines	 vom	 Letztintermediär	 in	 Textform	 (§  126b	
BGB) in deutscher oder englischer Sprache ausgestellten 
Nachweises über den Anteilsbesitz oder durch Vorlage 
eines	Nachweises	gemäß	§ 67c	Abs. 3	AktG	zu	erbringen.	
Der Nachweis des Aktienbesitzes hat sich auf den Beginn 
des	 21. Tages	 vor	 der	Hauptversammlung	 (Nachweisstich-
tag) zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in 
der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens  
sechs	(6)	Tage	vor	der	Hauptversammlung	zugehen.	In	der	
Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende 
Frist vorgesehen werden.“

 c)  Ergänzung eines neuen § 19 Abs. 6 der Satzung

  § 19 der Satzung wird ein neuer Absatz 6 angefügt, der wie 
folgt lautet:

  „6.	Die	Teilnahme	von	Aufsichtsratsmitgliedern	an	der	Haupt- 
versammlung kann in Abstimmung mit dem Versamm-
lungsleiter	im	Wege	der	Bild-	und	Tonübertragung	erfol-
gen,	sofern	das	Aufsichtsratsmitglied	seinen	Wohnsitz	im	
Ausland hat oder am Tag der Hauptversammlung an der 
Teilnahme gehindert ist.“
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II. Weitere Angaben über die zur Wahl vorgeschlagenen 
Aufsichtsratskandidaten 
(Tagesordnungspunkt 6)

1.  Dr. Oliver Serg

 Dr. Oliver Serg ist promovierter Betriebswirt sowie Diplom- 
Kaufmann. Von 2006 bis 2008 arbeitete er als Investment  
Professional bei der CFC Industriebeteiligungen GmbH & Co. 
KGaA. Von 2009 bis 2015 arbeitete Dr. Oliver Serg als Invest-
ment Director bei der EQT Partners GmbH. Seit 2015 ist er  
Geschäftsführer der Genui GmbH.

 Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

 ■  CHRILIAN Aktiengesellschaft, Herborn (Mitglied des Auf-
sichtsrats).

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen  
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

 ■  Cherry Holding GmbH, München (Mitglied des Beirats);
 ■  Genui 23. Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (Mitglied 

des Beirats);
 ■  Mindcurv Holding GmbH, Essen (Mitglied des Beirats); und
 ■  Physio Group GmbH, Leipzig (Vorsitzender des Beirats).

2.  Stefan Schütze

Stefan Schütze ist Volljurist. Von Oktober 1991 bis Oktober 
1996 studierte er Rechtswissenschaften an der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg. Das Studium schloss er mit dem 
1. Staatsexamen ab. Im Jahr 1999 legte er das 2. Staatsexamen 
ab und ist seit 2000 als Rechtsanwalt zugelassen. Von 2003 
bis 2004 absolvierte er den Masterstudiengang „Mergers &  
Acquisitions“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität Mün-
ster und erhielt den Titel Master of Laws (LL.M.). Nach dem  
Studium der Rechtswissenschaften war Stefan Schütze von  
Januar 2000 bis Juni 2004 in der Rechtsabteilung der börsen- 
notierten Beteiligungsgesellschaft bmp AG tätig. Von Juli 2004 
bis Mai 2013 war er General Counsel der Altira Group AG,  
einem börsennotierten Asset Manager. Von Mai 2013 bis  
April 2021 war er Mitglied des Vorstands der FinLab AG, einem 
börsennotierten Company Builder und Investor im Bereich  
Financial Services Technology (FinTech), verantwortlich für  
Investitionen, Strategie, Compliance, Recht und Personal.

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

 ■  Coreo AG, Frankfurt am Main (Vorsitzender des Aufsichtsrats);
 ■  Kapilendo AG, Berlin (Mitglied des Aufsichtsrats);
 ■  CYAN AG, München (Stellvertretender Vorsitzender des  

Aufsichtsrats); und
 ■  TubeSolar AG, Bayreuth (Vorsitzender des Aufsichtsrats).

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen  
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

 Keine.
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3.  Ingo Arnold

Der studierte Diplom Betriebswirt Ingo Arnold startete seine 
Berufslaufbahn im Treasury der Henkel KGaA in Düsseldorf.

Dort sammelte er über 10 Jahre hinweg Erfahrungen in den 
verschiedensten Finanzfunktionen. Nach einem dreijährigen  
Intermezzo als Leiter Treasury bei der Veba Oil & Gas, wechsel-
te er im Jahr 2001 in leitender Funktion zur debitel AG in die  
Telekommunikationsbranche. Ab 2008 war er bei der freenet AG  
als Leiter Finance & Investor Relations tätig.

Seit dem 1.  Januar 2019 ist Ingo Arnold im Vorstand der  
freenet AG für den Bereich Finanzen verantwortlich. Seit dem 
1. Januar 2021 ist Ingo Arnold stellvertretender Vorstandsvor- 
sitzender der freenet AG.

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

 ■  MEDIA BROADCAST GmbH, Köln (Vorsitzender des Auf-
sichtsrats); und

 ■  EXARING AG, München (Mitglied des Aufsichtsrats).

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen  
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Keine.

4.  Karoline Huber

Von 1996 bis 1999 studierte Karoline Huber Marketing und 
Kommunikation an der WAK (Westdeutsche Akademie für 
Kommunikation) in Köln. Danach arbeitete sie in verschie-
denen Werbeagenturen, unter anderem bei Jung von Matt. Im 
Jahr 2008 wechselte sie zu IWC Schaffhausen als International  
Marketing and Communications Director, wo sie später Chief 
Marketing Officer (CMO) und Mitglied der Geschäftsleitung wur-
de. Während ihrer Zeit bei IWC Schaffhausen arbeitete sie auch  
in Dubai, wo sie für den Nahen Osten, Nordafrika und Indien 
verantwortlich war. Von 2015 bis 2018 hatte sie Führungs- 
positionen bei Jaeger LeCoultre, Richemont und SANTONI  
inne. Im Jahr 2019 wechselte sie zu Swarovski, wo sie im  
April 2020 Mitglied der Geschäftsleitung und Executive Vice 
President Marketing wurde.

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

Keine.

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen  
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Keine.
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5.  Rolf Sigmund

Rolf Sigmund studierte Betriebswirtschaftslehre an der ESB  
Reutlingen und der CESEM Groupe Sup. de Co Reims. 
Von September 1984 bis Februar 2019 arbeitete er für die 
L‘Oréal-Gruppe im Marketing und Vertrieb mit Stationen 
in Paris, Bonn, Brüssel, Madrid, Bangkok und Düsseldorf. 
Ab 1991 hatte er Führungspositionen auf Markenebene 
und ab 1995 auf Länderebene inne. Von Januar 2005 bis  
Februar 2019 war Rolf Sigmund Geschäftsführer der L‘Oréal 
Deutschland GmbH und verantwortlich für das Premium-
segment. Im März 2019 nahm er am Directors‘ Forum von  
Spencer Stuart und der Mannheim Business School teil  
(Exklusive Praxis - Simulation moderner Unternehmensführung).

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

Keine.

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen  
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

 ■  Rauch Möbelwerke Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Freudenberg (Mitglied des Beirats); und

 ■  Börlind Gesellschaft für kosmetische Erzeugnisse mbH, Calw 
(Vorsitzender des Beirates).

III. 
 Weitere Angaben und Hinweise
 
1.  Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der  

Einberufung

 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung EUR 6.200.000,00 und ist 
eingeteilt in 6.200.000 nennwertlose, auf den Inhaber lautende 
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital 
von EUR 1,00 je Aktie. Im Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-
versammlung beläuft sich die Gesamtzahl der Stimmrechte so-
mit auf 6.200.000. Die Gesellschaft hält derzeit keine eigenen 
Aktien.

2.  Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptver-
sammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer  
Bevollmächtigten; Internetservice zur Hauptversammlung

 Die ordentliche Hauptversammlung wird mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats der Gesellschaft aufgrund der anhaltenden Aus-
breitung des SARS-CoV-2-Virus (COVID-19-Pandemie) als virtu-
elle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 
und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter) gemäß § 1 Abs. 1 und 
Abs.  2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Ge-
nossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentums-
recht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie („COVID-19-Gesetz“), veröffentlicht als Art. 2 des Gesetzes 
zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im 
Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27.  März 2020, 
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Bundesgesetzblatt 2020 I Nr. 14, S. 569 ff. (in der zuletzt durch 
Art. 11 des Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Restschuld-
befreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter 
Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und 
Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezem-
ber 2020 geänderten Fassung), in Verbindung mit der Verord-
nung zur Verlängerung von Maßnahmen im Gesellschafts-, Ge-
nossenschafts-, Vereins und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie vom 20. Oktober 2020, 
Bundesgesetzblatt 2020 I Nr. 48, S. 2258, abgehalten.

Die gesamte, in den Geschäftsräumen der fashionette AG,  
Lierenfelder Straße 45, 40231 Düsseldorf, stattfindende Haupt-
versammlung wird zu diesem Zweck am 25.  Juni 2021 ab  
11:00 Uhr (MESZ) in unserem passwortgeschützten Internetser-
vice zur Hauptversammlung der Gesellschaft unter der Internet-
adresse

https://ir.fashionette.com/hv/

live in Bild und Ton übertragen.

Es können nur diejenigen Aktionäre, die sich ordnungsgemäß 
angemeldet und ihren Aktienbesitz nachgewiesen haben (sie-
he hierzu Ziffer 3 „Voraussetzungen für die Ausübung der Aktio-
närsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung“), oder 
ihre Bevollmächtigten die Bild- und Tonübertragung der ge-
samten Hauptversammlung in dem passwortgeschützten Inter-
netservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft verfolgen. 
Darüber hinaus können ordnungsgemäß angemeldete und 
legitimierte Aktionäre persönlich oder durch ordnungsgemäß 
Bevollmächtigte ihr Stimmrecht per elektronischer Briefwahl 
oder durch die Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreters ausüben sowie über den In-
ternetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft Fragen 
stellen und einen Widerspruch gegen Beschlüsse der Haupt-
versammlung erklären.

Eine darüber hinausgehende Ausübung von Aktionärsrechten 
ist in der virtuellen Hauptversammlung nicht möglich. Insbe-
sondere ist eine Teilnahme der Aktionäre und ihrer Bevoll-
mächtigten, mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, vor Ort ausge-
schlossen. Die Übertragung der Hauptversammlung in Bild und 
Ton sowie die Einräumung des Stimmrechts sowie des Frage-
rechts und der Möglichkeit zum Widerspruch berechtigen die 
Aktionäre und ihre Bevollmächtigten auch nicht zur Teilnahme 
an der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommuni-
kation im Sinne von §  118 Abs.  1 Satz  2 AktG (keine elektro-
nische Teilnahme).

Der passwortgeschützte Internetservice zur Hauptversamm-
lung der Gesellschaft ist auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter der Internetadresse https://ir.fashionette.com/hv/ ab 
dem 4.  Juni 2021, 0:00 Uhr (MESZ), für Aktionäre, die sich 
ordnungsgemäß angemeldet und ihren Aktienbesitz nachge-
wiesen haben, und ihre Bevollmächtigten zugänglich. Um den 
passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung 
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der Gesellschaft nutzen zu können, müssen sie sich mit Ihren 
Zugangsdaten anmelden, die sie nach form- und fristgerechtem 
Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Aktienbe-
sitzes bei der Gesellschaft erhalten (HV-Ticket). Nach erstma-
liger Eingabe dieser Zugangsdaten im passwortgeschützten 
Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft kann 
der Aktionär dort ein eigenes Passwort wählen, das ihm einen 
etwaigen erneuten Zugang zum passwortgeschützten Inter-
netservice ermöglicht. Auch Bevollmächtigte der Aktionäre 
erhalten Zugang zum passwortgeschützten Internetservice zur 
Hauptversammlung der Gesellschaft durch Verwendung von 
Zugangsdaten, die ihnen nach Eingang der Vollmacht oder 
ihres Nachweises bei der Gesellschaft über den vom Aktionär 
gewählten Weg übermittelt werden. Im Übrigen bleiben die  
Regelungen zu Erteilung, Widerruf und Nachweis der Voll- 
macht (siehe dazu nachstehend Ziffer  5 „Verfahren für die  
Stimmabgabe durch Bevollmächtigte“) unberührt.

Die verschiedenen Möglichkeiten zur Ausübung der Aktionärs-
rechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung erscheinen 
dann auf der Benutzeroberfläche im Internetservice zur Haupt-
versammlung der Gesellschaft.

3.  Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in  
Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung

 Zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im passwort-
geschützten Internetservice zur Hauptversammlung der Ge-
sellschaft und zur Ausübung der weiteren Aktionärsrechte in 
Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere des 
Stimmrechts, sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich 
ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet und ihren 
Aktienbesitz nachgewiesen haben.

 Der Nachweis des Aktienbesitzes ist durch Vorlage eines in 
Textform (§  126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache 
erteilten besonderen Nachweises über den Anteilsbesitz durch 
das depotführende Institut zu erbringen, der sich auf den Tag 
der Hauptversammlung bezieht. Ist der Nachweis nicht auf den 
Tag der Hauptversammlung ausgestellt, so kann der Nachweis 
auf den Tag der Hauptversammlung auch (i)  durch einen in 
Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache er-
stellten Nachweis des Anteilsbesitzes mit einem Sperrvermerk 
durch das depotführende Institut, wonach die von dem Aktionär 
gehaltenen Aktien für den Zeitraum ab Ausstellung des Nach-
weises bis zum Ablauf des Tages der Hauptversammlung bei 
dem depotführenden Institut gesperrt gehalten werden, oder 
(ii)  durch andere vergleichbar geeignete Formen des Nach-
weises geführt werden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft 
bis spätestens zum 18. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), unter einer 
der folgenden Kontaktmöglichkeiten zugehen:

fashionette AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München 
oder per Telefax: +49 (0) 89 889 690 633
oder per E-Mail: anmeldung@better-orange.de
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Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung der Aktio- 
närsrechte, insbesondere des Stimmrechts, in Bezug auf die  
virtuelle Hauptversammlung als Aktionär nur, wer den Nach-
weis des Aktienbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Aus-
übung von Aktionärsrechten in Bezug auf die virtuelle Haupt-
versammlung und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich 
dabei ausschließlich nach dem nachgewiesenen Aktienbesitz 
des Aktionärs.

Nach form- und fristgerechtem Eingang der Anmeldung und 
des Nachweises des Aktienbesitzes unter einer der oben ge-
nannten Kontaktmöglichkeiten werden den Aktionären die 
Zugangsdaten für die Nutzung des passwortgeschützten Inter-
netservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft übersandt 
(„HV-Ticket“). Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmel-
dung und Übersendung des Nachweises ihres Aktienbesitzes 
an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Um den rechtzeitigen Er-
halt der Zugangsdaten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, 
möglichst frühzeitig ein HV-Ticket bei ihrem depotführenden 
Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung sowie der 
Nachweis des Aktienbesitzes werden in diesen Fällen direkt 
durch das depotführende Institut vorgenommen. Aktionäre, die 
rechtzeitig ein HV-Ticket bei ihrem depotführenden Institut an-
gefordert haben, brauchen daher nichts weiter zu veranlassen.

4.  Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl

Aktionäre können ihr Stimmrecht, auch ohne an der Versamm-
lung teilzunehmen, im Wege elektronischer Kommunikation ab-
geben („elektronische Briefwahl“). Hierzu sind eine ordnungs-
gemäße Anmeldung und der ordnungsgemäße Nachweis des 
Aktienbesitzes erforderlich (siehe hierzu Ziffer  3 „Vorausset-
zungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die 
virtuelle Hauptversammlung“). Die Stimmabgabe im Wege der 
elektronischen Briefwahl kann über den passwortgeschützten 
Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft unter 
der Internetadresse https://ir.fashionette.com/hv/ vorgenom-
men werden.

Die Stimmabgabe über den passwortgeschützten Internetser-
vice zur Hauptversammlung der Gesellschaft unter der Internet-
adresse 

https://ir.fashionette.com/hv/

ist ab dem 4.  Juni 2021, 0:00 Uhr (MESZ), bis zum Beginn 
der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 
25. Juni 2021 möglich. Bis zum Beginn der Abstimmungen in 
der virtuellen Hauptversammlung am 25.  Juni 2021 kann im 
passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung 
der Gesellschaft eine über den passwortgeschützten Internet-
service vorgenommene Stimmabgabe auch geändert oder  
widerrufen werden.

Wird im Übrigen bei der elektronischen Briefwahl zu einem  
Tagesordnungspunkt keine ausdrückliche oder eindeutige 
Stimme abgegeben, so wird dies für diesen Tagesordnungs-
punkt als Enthaltung gewertet. Sollte zu einem Tagesordnungs-
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punkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass 
dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt 
eine Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt 
auch als entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der Ein-
zelabstimmung.

5.  Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ordnungs-
gemäß den Nachweis ihres Aktienbesitzes erbracht haben  
(siehe hierzu Ziffer  3 „Voraussetzungen für die Ausübung der 
Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung“), 
können ihre Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Haupt-
versammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch 
einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimm-
rechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben las-
sen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann 
die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen 
der Textform (§ 126b BGB) oder haben unter Verwendung der 
Eingabemaske in dem passwortgeschützten Internetservice 
zur Hauptversammlung der Gesellschaft unter der Internet- 
adresse https://ir.fashionette.com/hv/ zu erfolgen. Intermediäre  
im Sinne von §  67a Abs.  4 AktG, Aktionärsvereinigungen, 
Stimmrechtsberater oder andere Personen im Sinne von § 135 
Abs. 8 AktG können, soweit sie selbst bevollmächtigt werden, 
abweichende Regelungen vorsehen, die jeweils bei diesen zu 
erfragen sind. Ein Verstoß gegen diese und bestimmte weitere 
in §  135 AktG genannte Erfordernisse für die Bevollmächti-
gung eines Intermediärs im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG, einer  
Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder einer 
sonstigen Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG beeinträch- 
tigt allerdings gemäß § 135 Abs. 7 AktG die Wirksamkeit der 
Stimmabgabe nicht.

Bevollmächtigte können ebenfalls weder physisch noch im 
Wege elektronischer Kommunikation im Sinne von § 118 Abs. 1 
Satz 2 AktG an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können 
das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich im 
Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von 
(Unter-)Vollmacht an einen von der Gesellschaft benannten  
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Damit ein Bevollmächtigter die virtuelle Hauptversammlung 
über den passwortgeschützten Internetservice zur Hauptver-
sammlung der Gesellschaft verfolgen und eine elektronische 
Briefwahl oder eine Erteilung von (Unter-)Vollmacht auch auf 
elektronischem Weg über den passwortgeschützten Internet- 
service zur Hauptversammlung der Gesellschaft vornehmen 
kann, erhält dieser eigene Zugangsdaten für den Internetser-
vice zur Hauptversammlung der Gesellschaft. Bei Erteilung der 
Vollmacht gleichzeitig mit der Anmeldung zur virtuellen Haupt-
versammlung werden die Zugangsdaten direkt an den Bevoll-
mächtigten übersandt. Ansonsten werden den Bevollmächtig-
ten die Zugangsdaten nach Eingang der Vollmacht oder ihres 
Nachweises bei der Gesellschaft unter der unten angegebenen 



14 

Adresse oder über den Internetservice zur Hauptversammlung 
der Gesellschaft über den vom Aktionär gewählten Weg über-
mittelt. Wir bitten unsere Aktionäre deshalb, möglichst frühzei-
tig für eine ordnungsgemäße Vollmachtserteilung Sorge zu tra-
gen, damit die Bevollmächtigten ihre Zugangsdaten rechtzeitig 
erhalten können; dies gilt aufgrund der üblichen Postlaufzeiten 
insbesondere für den Fall, dass den Bevollmächtigten ihre  
Zugangsdaten per Post übermittelt werden sollen.

Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht erhalten die  
Aktionäre zusammen mit den Zugangsdaten übersandt. Das For-
mular für die Erteilung einer Vollmacht steht außerdem auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.fashionette.com/hv/  
zum Download bereit. Möglich ist es aber auch, eine Voll-
macht in anderer Weise zu erteilen; diese muss aber, sofern 
sie nicht unter Verwendung der Eingabemaske in dem pass-
wortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung der 
Gesellschaft, der über die Internetseite der Gesellschaft unter  
https://ir.fashionette.com/hv/ zugänglich ist, erteilt wird, eben-
falls der Textform (§ 126b BGB) genügen, wenn weder ein Inter-
mediär im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG noch eine Aktionärsver-
einigung, ein Stimmrechtsberater oder eine sonstige Person im 
Sinne von § 135 Abs. 8 AktG bevollmächtigt wird.

Die Bevollmächtigung kann gegenüber dem Bevollmächtigten 
erklärt oder gegenüber der Gesellschaft erklärt bzw. nachge-
wiesen werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und 
der Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteil-
ten Vollmacht oder ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft 
müssen der Gesellschaft auf einem der folgenden Wege aus 
organisatorischen Gründen bis spätestens zum 24. Juni 2021, 
24:00 Uhr (MESZ), zugehen:

fashionette AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München 
oder per Telefax: +49 (0) 89 889 690 655
oder per E-Mail: fashionette@better-orange.de

Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf sind darüber  
hinaus unter Verwendung der Eingabemaske über den passwort- 
geschützten Internetservice zur Hauptversammlung der Ge-
sellschaft unter der Internetadresse https://ir.fashionette.com/hv/  
bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Haupt-
versammlung am 25.  Juni 2021 möglich. Bis zum Beginn 
der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am  
25. Juni 2021 ist auch ein Widerruf oder eine Änderung einer 
zuvor in Textform (§ 126b BGB) übersendeten oder über den 
passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung 
der Gesellschaft erteilten Vollmacht möglich.

Gehen bei der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Ertei-
lung und dem Widerruf einer Vollmacht auf unterschiedlichen 
Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen 
für ein und dieselbe Aktie ein und ist für die Gesellschaft nicht 
erkennbar, welche dieser Erklärungen zuletzt erfolgt ist, werden 
diese Erklärungen in folgender Reihenfolge der Übermittlungs-
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wege als verbindlich behandelt: (1) Internetservice zur Haupt-
versammlung, (2) E-Mail, (3) Telefax und (4) Papierform. 

Auch im Fall einer Vollmachtserteilung sind Anmeldung und 
Nachweis des Aktienbesitzes form- und fristgerecht nach den 
vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Dies schließt – vor-
behaltlich der genannten Frist für die Erteilung einer Vollmacht 
– eine Erteilung von Vollmachten nach Anmeldung und Nach-
weis des Aktienbesitzes nicht aus.

6.  Vertretung durch einen von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter

Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch einen von der Ge-
sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, der das Stimmrecht 
ausschließlich gemäß den Weisungen des jeweiligen Aktionärs 
ausübt, vertreten zu lassen. Diesem Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft müssen neben der Vollmacht auch Weisungen 
für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Er übt das 
Stimmrecht nicht nach eigenem Ermessen, sondern ausschließ-
lich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen 
aus. Soweit keine ausdrückliche oder eine widersprüchliche 
oder unklare Weisung erteilt worden ist, enthält sich der von 
der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu den ent-
sprechenden Beschlussgegenständen der Stimme; dies gilt im-
mer auch für sonstige Anträge. Sollte zu einem Tagesordnungs-
punkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass 
dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so 
gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt 
auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzel-
abstimmung. Bitte beachten Sie, dass der von der Gesellschaft 
benannte Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld der Hauptver-
sammlung noch während der Hauptversammlung Aufträge zu 
Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen oder Anträgen oder 
zur Abgabe von Erklärungen zu Protokoll entgegennimmt und 
– mit Ausnahme der Ausübung des Stimmrechts – auch keine 
sonstigen Aktionärsrechte wahrnimmt.

Die Vollmacht an einen von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter bedarf ebenso wie die Erteilung von Weisungen 
der Textform (§  126b BGB) oder hat unter Verwendung der 
Eingabemaske über den passwortgeschützten Internetservice 
zur Hauptversammlung der Gesellschaft unter der Internet- 
adresse https://ir.fashionette.com/hv/ zu erfolgen. Gleiches gilt 
für die Änderung oder den Widerruf der Vollmacht oder der 
Weisungen. Das Vollmachts- und Weisungsformular für die von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und die ent-
sprechenden Erläuterungen erhalten die Aktionäre zusammen 
mit den Zugangsdaten übersandt. Entsprechende Formulare 
stehen außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://ir.fashionette.com/hv/ zum Download bereit.

Die Erteilung der Vollmacht an die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter, die Erteilung von Weisungen 
und ihr Widerruf müssen der Gesellschaft auf einem der fol-
genden Wege aus organisatorischen Gründen bis spätestens 
zum 24. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen:
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fashionette AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
oder per Telefax: +49 (0) 89 889 690 655
oder per E-Mail: fashionette@better-orange.de

Die Erteilung der Vollmacht zur Ausübung der Stimmrechte 
nebst Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter und ihr Widerruf sind darüber hinaus ab 
dem 4. Juni 2021, 0:00 Uhr (MESZ), unter Verwendung der Ein-
gabemaske in dem passwortgeschützten Internetservice zur 
Hauptversammlung der Gesellschaft unter der Internetadres-
se https://ir.fashionette.com/hv/ bis zum Beginn der Abstim-
mungen in der virtuellen Hauptversammlung am 25. Juni 2021 
möglich. Bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen 
Hauptversammlung am 25.  Juni 2021 ist auch ein Widerruf 
oder eine Änderung einer zuvor in Textform (§ 126b BGB) über-
sendeten oder über den passwortgeschützten Internetservice 
zur Hauptversammlung der Gesellschaft erteilten Vollmacht 
mit Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter möglich.

Wenn der Gesellschaft für ein und dieselbe Aktie sowohl eine 
Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl als auch eine Voll-
machts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter unwiderrufen vorliegt, wird von 
diesen die zuletzt zugegangene Stimmabgabe als verbindlich 
betrachtet. Gehen bei der Gesellschaft im Zusammenhang mit 
der Erteilung und dem Widerruf einer Vollmacht oder Weisung 
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander ab-
weichende Erklärungen für ein und dieselbe Aktie ein und ist 
für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche dieser Erklärungen 
zuletzt erfolgt ist, werden diese Erklärungen in folgender  
Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: 
(1) Internetservice zur Hauptversammlung, (2) E-Mail, (3) Telefax 
und (4) Papierform. 

Soweit ein von der Gesellschaft benannter weisungsgebun-
dener Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen die-
sem in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimm-
rechts erteilt werden. Auch bei Bevollmächtigung eines von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters sind Anmeldung 
und Nachweis des Aktienbesitzes form- und fristgerecht nach 
den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

7.  Fragerecht der Aktionäre gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 
COVID-19-Gesetz; Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 
AktG

Aktionäre, die sich ordnungsgemäß zur Hauptversammlung 
angemeldet und ihren Aktienbesitz nachgewiesen haben, und 
ihre Bevollmächtigten haben das Recht, im Wege der elektro-
nischen Kommunikation Fragen zu stellen (§  1 Abs.  2 Satz  1 
Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz). 
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Auf der Grundlage von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 2. Halb-
satz COVID-19-Gesetz hat der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen 
entschieden, dass Fragen bis spätestens zum 23.  Juni 2021,  
24:00 Uhr (MESZ), über die dafür vorgesehene Eingabe 
maske im passwortgeschützten Internetservice zur Haupt-
versammlung der Gesellschaft unter der Internetadresse  
https://ir.fashionette.com/hv/ einzureichen sind. Auf anderem 
Wege oder später eingereichte Fragen bleiben unberücksich-
tigt. Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem 
Ermessen, wie er Fragen beantwortet. Fragen und deren Be-
antwortung können insbesondere zusammengefasst werden, 
wenn dies dem Vorstand sinnvoll erscheint. Rückfragen zu den 
Auskünften des Vorstands sind ausgeschlossen.

Darüber hinaus stehen den Aktionären und ihren Bevollmäch-
tigten weder das Auskunftsrecht gemäß § 131 AktG noch ein 
Rede- oder Fragerecht in und während der virtuellen Hauptver-
sammlung zu.

8.  Angaben zu weiteren Rechten der Aktionäre

 a)  Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minder-
heit gemäß § 122 Abs. 2 AktG

  Die Aktionäre, deren Anteile alleine oder zusammen den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Be-
trag von EUR 500.000,00 am Grundkapital (dies entspricht 
500.000 Aktien) erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG 
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 
und bekanntgemacht werden. Die Antragsteller haben nach-
zuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag 
des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und 
dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über 
den Antrag halten, wobei § 70 AktG bei der Berechnung der 
Aktienbesitzzeit Anwendung findet. Der Tag des Zugangs 
des Verlangens ist nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von 
einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf 
einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werk-
tag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 BGB sind 
nicht entsprechend anzuwenden. Jedem neuen Gegen-
stand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 
beiliegen. 

  Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesell-
schaft zu richten und muss der Gesellschaft gemäß §  122 
Abs.  2 Satz  3 AktG mindestens 24 Tage vor der Haupt-
versammlung, also spätestens bis zum 31.  Mai 2021,  
24:00 Uhr (MESZ), zugegangen sein. Später zugegangene 
Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Bitte 
richten Sie ein entsprechendes Verlangen an:

fashionette AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
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Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung wer-
den unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundes-
anzeiger bekanntgemacht. Sie werden außerdem auf der In-
ternetseite der Gesellschaft unter https://ir.fashionette.com/hv/ 
veröffentlicht.

Ein etwaiger, mit dem ordnungsgemäß gestellten Ergän-
zungsverlangen übermittelter, zulässiger Beschlussantrag 
wird in der virtuellen Hauptversammlung so behandelt, als 
sei er in der Hauptversammlung nochmals gestellt worden, 
wenn der antragstellende Aktionär ordnungsgemäß zur vir-
tuellen Hauptversammlung angemeldet ist und den Nach-
weis des Aktienbesitzes ordnungsgemäß erbracht hat.

 b)  Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß 
§§ 126 Abs. 1, 127 AktG, § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz

  Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge des 
Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu einem bestimmten 
Punkt der Tagesordnung stellen und Vorschläge zur Wahl 
von Mitgliedern des Aufsichtsrats und zur Wahl des Ab-
schlussprüfers unterbreiten.

  Solche Anträge und Wahlvorschläge (nebst etwaiger Be-
gründung) sind ausschließlich an eine der folgenden Kon-
taktmöglichkeiten zu richten:

fashionette AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
oder per Telefax: +49 (0) 89 889 690 655
oder per E-Mail: fashionette@better-orange.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge 
werden nicht berücksichtigt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die spätestens bis 
zum 10. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft 
eingehen, sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung 
werden den Aktionären einschließlich des Namens des  
Aktionärs sowie einer etwaigen Begründung auf der Internet- 
seite der Gesellschafter unter https://ir.fashionette.com/hv/  
unverzüglich zugänglich gemacht. Ein Gegenantrag und 
dessen Begründung brauchen unter den Voraussetzungen 
des § 126 Abs. 2 AktG (in Verbindung mit § 127 Satz 1 AktG) 
nicht zugänglich gemacht zu werden.

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine 
Gegenanträge gestellt oder Wahlvorschläge unterbreitet 
werden. Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nach Maß-
gabe der vorstehenden Voraussetzungen gemäß § 126 oder 
§ 127 AktG zugänglich zu machen sind, gelten gemäß § 1 
Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz als in der virtuellen Haupt-
versammlung gestellt, wenn der antragstellende oder den 
Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß 
zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet ist und den 
Nachweis des Aktienbesitzes erbracht hat.
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9.  Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Haupt-
versammlung gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz

 Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren 
Aktienbesitz nachgewiesen haben, und ihre Bevollmächtigten 
können gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz vom 
Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zu ihrem Ende 
in Abweichung von § 245 Nr. 1 AktG unter Verzicht auf das Er-
fordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung über den 
passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung 
der Gesellschaft unter der Internetadresse der Gesellschaft 
https://ir.fashionette.com/hv/ Widerspruch gegen Beschlüsse 
der Hauptversammlung zur Niederschrift erklären, wenn sie ihr 
Stimmrecht nach den vorstehenden Bestimmungen ausüben 
oder ausgeübt haben. Eine anderweitige Form der Übermitt-
lung von Widersprüchen ist ausgeschlossen.

10. Datenschutzrechtliche Betroffeneninformation für Aktionäre 
und Aktionärsvertreter

 Die fashionette AG verarbeitet als verantwortliche Stelle 
im Sinne von Art.  4 Nr.  7 der Verordnung (EU) 2016/679 des  
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.  April 2016  
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Richtlinie 95/46/EG („DS-GVO“) personenbezo-
gene Daten (Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, 
Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, Nummer 
des HV-Tickets, dem Aktionär vom Letztintermediär verliehene 
eindeutige Kennung, das dem Aktionär zugeteilten Zugangs-
passwort zum passwortgeschützten Internetservice zur Haupt-
versammlung der Gesellschaft, die IP-Adresse, von der aus der 
Aktionär bzw. sein Bevollmächtigter den passwortgeschützten 
Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft nutzt, 
die Stimmabgabe, einschließlich des Inhalts der abgegebenen 
Stimme, im Wege der elektronischen Briefwahl, soweit der 
Aktionär auch Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied ist, die 
Teilnahme dieses Aktionärs als Mitglied des Vorstands oder 
Aufsichtsrats im Wege der Bild- und Tonübertragung, Nummer 
des Depotkontos und Name des Aktionärs, den Inhalt der vom 
Aktionär eingereichten Fragen und den Inhalt ihrer Beantwor-
tung, gegebenenfalls Name, Vorname und Anschrift des vom 
jeweiligen Aktionär bevollmächtigten Aktionärsvertreters und 
dessen vom Letztintermediär verliehene eindeutige Kennung, 
die Vollmachtserteilung an ihn, dessen IP-Adresse sowie ein 
gegebenenfalls erhobener Widerspruch gegen Beschlüsse der 
Hauptversammlung) auf Grundlage der in Deutschland gel-
tenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären und 
Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte in Bezug auf die 
virtuelle Hauptversammlung zu ermöglichen. 

 Die fashionette AG wird vertreten durch die Mitglieder ihres 
Vorstands Daniel Raab (Vorsitzender) und Thomas Buhl. Sie 
erreichen die Gesellschaft unter folgenden Kontaktmöglich-
keiten:
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fashionette AG
Lierenfelder Straße 45
40231 Düsseldorf
oder per Telefon: +49 (0) 211 547681 09
oder per Telefax: +49 (0) 211 547681 10
oder per E-Mail: hv@fashionette.de

Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktio-
nären im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung an-
gegeben wurden, übermittelt die ihr Depot führende Bank oder 
der jeweilige Letztintermediär im Sinne von § 67c Abs. 3 AktG 
deren personenbezogenen Daten an die fashionette AG. Das 
dem Aktionär zugeteilte Zugangspasswort sowie die IP-Adres-
se, von der aus der Aktionär oder der Aktionärsvertreter den 
passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung 
der Gesellschaft nutzt, werden der Gesellschaft von dem von ihr 
mit der Durchführung der virtuellen Hauptversammlung beauf-
tragten Dienstleister mitgeteilt. Die Verarbeitung der personen-
bezogenen Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter erfolgt 
ausschließlich für die Abwicklung der Ausübung ihrer Rechte im 
Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung und auch 
insoweit nur in dem zur Erreichung dieses Zwecks zwingend 
erforderlichen Maß. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DS-GVO in Verbindung mit § 67e Abs. 1 
AktG. Die fashionette AG speichert diese personenbezogenen 
Daten nur so lange, wie dies für den vorgenannten Zweck er-
forderlich ist beziehungsweise soweit die Gesellschaft auf-
grund von gesetzlichen Vorgaben berechtigt beziehungsweise 
verpflichtet ist, personenbezogene Daten zu speichern. Für 
die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfassten  
Daten beträgt die Speicherdauer regelmäßig bis zu drei Jahre. 
Ist ein Aktionär nicht mehr Aktionär der Gesellschaft, wird die 
Gesellschaft dessen personenbezogene Daten auf der Grund-
lage von § 67e Abs. 2 Satz 1 AktG sowie vorbehaltlich anderer 
gesetzlicher Regelungen nur noch für höchstens zwölf Monate 
speichern. Eine längere Speicherung durch die Gesellschaft ist 
zudem zulässig, solange dies für Rechtsverfahren erforderlich 
ist; Rechtsgrundlage ist insofern § 67e Abs. 2 Satz 2 AktG gege-
benenfalls in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO.

Die Dienstleister der Gesellschaft, welche zum Zwecke der Aus-
richtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten 
von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, 
welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung er-
forderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach 
Weisung der Gesellschaft.

Im Übrigen werden die personenbezogenen Daten im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften Aktionären und Aktionärsvertre-
tern sowie Dritten im Zusammenhang mit der Hauptversamm-
lung zur Verfügung gestellt. Insbesondere werden Aktionäre 
und Aktionärsvertreter, sofern sie in der virtuellen Hauptver-
sammlung durch einen von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter unter Offenlegung ihres Namens vertreten 
werden sollten, unter Angabe des Namens, des Wohnorts, der 
Aktienzahl und der Besitzart in das gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 
AktG aufzustellende Teilnehmerverzeichnis der Hauptver-
sammlung eingetragen. Diese Daten können von Teilnehmern 
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während der Hauptversammlung und von Aktionären bis zu 
zwei Jahre danach gemäß § 129 Abs. 4 Satz 2 AktG eingese-
hen werden. Hinsichtlich der Übermittlung personenbezogener 
Daten an Dritte im Rahmen einer Bekanntmachung von Aktio-
närsverlangen auf Ergänzung der Tagesordnung sowie von Ge-
genanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären wird auf die 
vorstehenden Erläuterungen in Ziffer  8 „Angaben zu weiteren 
Rechten der Aktionäre“ verwiesen.

In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten kön-
nen die Aktionäre und Aktionärsvertreter von der Gesellschaft 
Auskunft über ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 15 
DS-GVO, Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten gemäß 
Art.  16 DS-GVO, Löschung ihrer personenbezogenen Daten  
gemäß Art. 17 DS-GVO, Einschränkung der Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 18 DS-GVO und Über-
tragung bestimmter personenbezogener Daten auf sie oder 
einen von ihnen benannten Dritten (Recht auf Datenübertrag-
barkeit) gemäß Art. 20 DS-GVO verlangen. 

Diese Rechte können die Aktionäre und Aktionärsvertreter 
gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich über eine der fol-
genden Kontaktmöglichkeiten geltend machen:

fashionette AG
Lierenfelder Straße 45
40231 Düsseldorf
oder per E-Mail: datenschutz@fashionette.de

Zudem steht den Aktionären und Aktionärsvertretern gemäß 
Art. 77 DS-GVO ein Beschwerderecht bei der Datenschutzauf-
sichtsbehörde insbesondere des (Bundes-) Landes, in dem sie 
ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort haben, oder des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, in dem die Gesellschaft  
ihren Sitz hat, zu.

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter:

Dr. Volker Wodianka, LL.M.
c/o Wodianka privacy legal GmbH
Baron-Voght-Straße 73b
22609 Hamburg
oder per E-Mail: kontakt@privacy-legal.de

11. Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung
 
 Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur 

Nutzung des passwortgeschützten Internetservices zur Haupt-
versammlung der Gesellschaft und zur Ausübung von Aktio-
närsrechten im passwortgeschützten Internetservice zur Haupt-
versammlung benötigen Sie eine Internetverbindung und ein 
internetfähiges Endgerät. Um die Bild- und Tonübertragung der 
Hauptversammlung optimal wiedergeben zu können, wird eine 
stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertra-
gungsgeschwindigkeit empfohlen.
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 Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der 
virtuellen Hauptversammlung einen Computer, benötigen Sie 
einen Browser und Lautsprecher oder Kopfhörer. 

Für den Zugang zum passwortgeschützten Internetservice zur 
Hauptversammlung der Gesellschaft benötigen Sie Ihr HV-Ticket, 
welches Sie nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis 
des Aktienbesitzes unaufgefordert übersendet bekommen. Auf 
dem HV-Ticket finden sich Ihre individuellen Zugangsdaten, 
mit denen Sie sich im passwortgeschützten Internetservice zur 
Hauptversammlung der Gesellschaft anmelden können.

Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von 
Aktionärsrechten durch technische Probleme während der  
virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen  
– soweit möglich – die Aktionärsrechte (insbesondere das 
Stimmrecht) bereits vor Beginn der Hauptversammlung aus-
zuüben. Im passwortgeschützten Internetservice zur Hauptver-
sammlung der Gesellschaft ist die Ausübung des Stimmrechts 
ab dem 4. Juni 2021, 0:00 Uhr (MESZ), möglich.

12. Hinweis zur Verfügbarkeit der Bild- und Tonübertragung 

Die Aktionäre können die gesamte Hauptversammlung per 
Bild- und Tonübertragung im Internet verfolgen. Die Bild- und 
Tonübertragung der Hauptversammlung und die Verfügbar-
keit des passwortgeschützten Internetservices zur Hauptver-
sammlung der Gesellschaft kann nach dem heutigen Stand der 
Technik aufgrund von Einschränkungen der Verfügbarkeit des 
Telekommunikationsnetzes und der Einschränkung von Inter-
netdienstleistungen von Drittanbietern Schwankungen unterlie-
gen, auf welche die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Die Gesell-
schaft kann daher keine Gewährleistungen und Haftung für die 
Funktionsfähigkeit und ständige Verfügbarkeit der in Anspruch 
genommenen Internetdienste, der in Anspruch genommenen 
Netzelemente Dritter, der Bild- und Tonübertragung sowie den 
Zugang zum passwortgeschützten Internetservice zur Haupt- 
versammlung der Gesellschaft und dessen generelle Verfüg-
barkeit übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt auch keine 
Verantwortung für Fehler und Mängel der für die Durchführung 
der Hauptversammlung über das Internet eingesetzten Hard- 
und Software einschließlich solcher der eingesetzten Dienst-
leistungsunternehmen, soweit nicht Vorsatz vorliegt. Die Ge-
sellschaft empfiehlt aus diesem Grund, frühzeitig von den oben 
genannten Möglichkeiten zur Rechtsausübung, insbesondere 
zur Ausübung des Stimmrechts, Gebrauch zu machen.

Düsseldorf, im Mai 2021

fashionette AG
Der Vorstand
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